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Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
Ministerium für Staatssicherheit

- Der Minister -
[handschriftliche Ergänzung: GVS zw. [unleserlich]]

Berlin, den 15.05.1952

Befehl Nr. 74 / 52

Betr.: Beschluss des Ministerrates vom 27. März 1952

Auf Grund des Beschlusses des Ministerrates vom 27. März 1952 
und der hierzu erlassenen Rundverfügungen des Generalstaats
anwaltes der Deutschen Demokratischen Republik

befehle ich :

1.)  Alle Organe des Ministeriums für Staatssicherheit haben 
in allen Strafverfahren die Bestimmungen der Verfassung 
und der Strafprozessordnung über vorläufige Festnahmen 
und Verhaftungen streng zu beachten. Die Rundverfügung 
Nr. 7/52 vom 31.03.1952 ist strikt einzuhalten.

2.)  Die Organe des Ministeriums für Staatssicherheit sind 
verpflichtet, die demokratische Gesetzlichkeit bei 
der Durchführung von Untersuchungen in vollem Umfange 
zu sichern, die Qualität der Untersuchungsarbeit zu er
höhen und die durch Rundverfügung des Generalstaats
anwaltes Nr. 9/52, Abs. II, festgelegten Fristen un
bedingt einzuhalten.

3.)  Die mit der Führung von Untersuchungen in Strafsachen 
beauftragten Mitarbeiter, insbesondere die U.-Abteilungen, 
die Leitungen der Haftanstalten und die Kreisdienst-



stellenleiter haben sich streng an die Bestimmungen 
der vom Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokrati
schen Republik an die Staatsanwälte gegebenen Rundver
fügungen Nr. 11/52 und 12/52 vom 31.03.1952 zu halten.

4.)  Einzelheiten regelt die Dienstanweisung Nr. 1/52 vom 
15.05.1952 des Ministeriums für Staatssicherheit.

5.)  Für die Einhaltung dieses Befehls sind die Chefs der 
Verwaltungen und ihre Stellvertreter verantwortlich.

gez. Zaisser

F.d.R.
[Unterschrift: Siegismund]


